


Seite 2 von 3 

 

 

Anlage 1 zum Schreiben vom 05. August 2025  (Zeichen: 5090-340-4621/4740-1-209283/2025) 
 
 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-
nung 
 
 
1.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 
a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2.  Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 
b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3.  Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 
b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 
 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 

Sachstands 
 Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 

Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Wolfsgraben“ soll eine ca. 684 m² große 
Fläche am Nordrand des Gewerbegebietes an der Landesgrenze zu Hessen (Gemeinde 
Philippsthal) als Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden (bislang Grünfläche). Dies 
dient laut Begründung der straßenseitigen Anbindung der geplanten Erweiterung des 
Betriebsgeländes der K+S Minerals and Agriculture GmbH in der Gemeinde Philippsthal. 
 
Der ehemalige Grenzstreifen zwischen Thüringen und Hessen („Grünes Band“) ist in 
beiden Ländern besonders geschützt.  
 
Gemäß Grundsatz 6.1.3 G des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025 (LEP, 
GVBl 6/2014 vom 04.07.2014, geändert durch Verordnung vom 05.08.2024, GVBl 
12/2024 vom 30.08.2024) soll der Grenzstreifen entlang der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze („Grünes Band“) als durchgängiges Freiraumstrukturelement erhalten und im 
Sinne einer überregionalen Vernetzung weiterentwickelt werden. Entsprechende Fest-
legungen finden sich auch im Grundsatz G 4-3 des Regionalplans Südwestthüringen 
(RP-SWT, Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 19/2011 vom 09.05.2011 und 
ThürStAnz 31/2012 vom 30.07.2012). 
 
Die bisherige Festsetzung im Bebauungsplan als öffentliche bzw. private Grünfläche 
entspricht diesen Festlegungen. Mit der nun geplanten Straßenverkehrsfläche wird das 
„Grüne Band“ an dieser Stelle durchschnitten. In der Begründung wird nachvollziehbar 
dargelegt, dass andere Anbindungsvarianten des geplanten Gewerbegebiets an das be-
stehende Straßennetz zu umfangreicheren Eingriffen in das „Grüne Band“ führen wür-
den. 
 
Deshalb und aufgrund der geringen Flächengröße bestehen keine grundsätzlichen 
raumordnerische Bedenken gegen die vorgelegte 3. Änderung des Bebauungsplans „Im 
Wolfsgraben“. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 05. August 2025 (Zeichen: 5090-340-4621/4740-1-209283/2025) 
 
 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-
lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 
 
 
1.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 
a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 
d) Begründung der Einwendungen 

2.  Fachliche Stellungnahme 

Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (Entwicklungsgebot, 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Dabei lässt der Flächennutzungsplan aufgrund seiner gerin-
geren Detailschärfe Gestaltungsspielräume offen, die von der Bebauungsplanung aus-
gefüllt werden dürfen (BVerwG, Beschluss vom 11.02.2004 – 4 BN 1/04). Die Frage, ob 
ein Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, beurteilt sich nach der 
planerischen Konzeption des Flächennutzungsplans für den Bereich des Bebauungs-
plans (BVerwG, Urteil vom 26.02.1999 – 4 CN 6/98). 
 
Die Gemeinde Unterbreizbach verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan (Be-
kanntmachung der Genehmigungserteilung am 27.07.2017). Das Plangebiet ist dort als 
gewerbliche Baufläche und als Bereich mit eingeschränkter Grundwassernutzung dar-
gestellt. 
 
Die Anforderungen des Entwicklungsgebot werden vorliegend gewahrt. 
 
Bebauungspläne, die aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, bedürfen keiner 
Genehmigung (§ 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Sie müssen jedoch als gemeindliche Sat-
zung vor ihrer Bekanntmachung der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden (§ 21 
Abs. 3 Satz 1 ThürKO). Zuständige Rechtsaufsichtsbehörde ist das Landratsamt Wart-
burgkreis (§ 118 Abs. 1 Satz 1 ThürKO). 



 

DATENSCHUTZ ALLGEMEINE BESUCHSZEITEN TELEFONZEITEN BANKVERBINDUNG 
Informationen zum 
Umgang mit Ihren Daten 
erhalten Sie unter 
www.wartburgkreis.de 
oder auf Anfrage. 

Mo/Di 09:00 – 12:00 Uhr 
 13:00 – 16:00 Uhr 

Mo/Di/Mi 09:00 – 12:00 Uhr 
13:00 – 16:00 Uhr 

Wartburg-Sparkasse 
IBAN: DE87 8405 5050 0000 0161 10 

Do 09:00 – 12:00 Uhr Do 09:00 – 12:00 Uhr BIC: HELADEF1WAK 
 13:00 – 17:30 Uhr  13:00 – 17:30 Uhr  
Fr 09:00 – 12:00 Uhr Fr. 09:00 – 12:00 Uhr Gläubiger-ID: DE22WAK00000020913 
sowie nach Vereinbarung   

 

3. Änderung des Bebauungsplans „Im Wolfsgraben“, Gemeinde Unterbreizbach 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange (TÖB) des Land-
ratsamtes Wartburgkreis zum o.g. Vorhaben. Grundlage der Stellungnahmen mit Hinweisen und 
ggf. Auflagen, die bei Umsetzung des Vorhabens zu berücksichtigen sind, sind die uns mit o.g. 
Nachricht übergebenen Unterlagen. Alle angegebenen bzw. zitierten Gesetze und Rechtsvor-
schriften gelten in der jeweiligen Fassung. Die Stellungnahmen ersetzen keine Genehmigungen, 
die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind.  
 
 
 
Zusammenfassung  
 
Die Gemeinde Unterbreizbach beabsichtigt die 3. Änderung des Bebauungsplans „Im Wolfsgra-
ben“. Grund dafür ist, dass die K+S Minerals and Agriculture GmbH das Betriebsgelände in Phi-
lippsthal um ca. 10,7 ha erweitern möchte und in diesem Rahmen ein privater Gleisanschluss auf 
die Fläche des geplanten Gewerbegebiets „Bimbacher Feld“ verlängert werden soll. Aufgrund 
dessen wird es notwendig die Erweiterungsfläche auf Hessischer Seite über das bestehende 
Gewerbegebiet „Im Wolfsgraben“ zu erschließen. Hierfür soll eine Verkehrsfläche festgesetzt 
werden, die vom bereits festgesetzten Wendehammer bis zur Grenze der Gemeinde Unterbreiz-
bach verläuft. 
 

LANDRATSAMT WARTBURGKREIS 
Kreisplanung und Regionalentwicklung 

 

Erzberger Allee 14 
36433 Bad Salzungen 

Tel. 03695 6150 

www.wartburgkreis.de 
 

Landratsamt Wartburgkreis  Postfach 11 65  36421 Bad Salzungen  

      
      
      
Plan und Recht 
Oderberger Str. 40 
10435 Berlin 
      
      
E-Mail: beteiligung@planundrecht.de 

 Ansprechpartner/in:  
Zimmer:  
 

Besucheranschrift: 
Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen 
 

Telefon: 03695  
 

E-Mail: kreisplanung@wartburgkreis.de 
Beachten Sie bitte die Infos zur Nutzung der  
elektronischen Post auf unserer Internetseite. 
 

Ihre Nachricht vom: 11.07.2025 
Ihr Zeichen:       

Unsere Nachricht vom:       
Unser Zeichen: Reg.Nr.:071-2025 
 
Datum: 11.08.2025 

 



Landratsamt Wartburgkreis vom 11.08.2025 Reg.Nr.:071-2025 Seite 2 

 

 

Die Hinweise und Auflagen der einzelnen Fachämter werden im Folgenden aufgeführt.  
Mitarbeiter der Kreisplanung stehen bei einem ggf. gewünschten Beratungstermin des Vorhaben-
trägers mit den Trägern öffentlicher Belange gerne koordinierend und vermittelnd zur Verfügung. 
 
 
Vorhabenbezogene Stellungnahmen der TÖB  
 
1. Amt für Kreisplanung und Regionalentwicklung 
 
Das Amt für Kreisplanung und Regionalentwicklung begrüßt die 3. Änderung des B-Plans und die 
damit verbundene länderübergreifende Abstimmung bei der Gewerbeflächenentwicklung. 
Das Vorhaben greift in das Nationale Naturmonument Grünes Band ein. In der Alternativenprü-
fung in der Begründung wurde jedoch nachvollziehbar dargestellt, dass durch die Variante des 
o.g. Vorhabens die Eingriffe in den Naturhaushalt und das Grüne Band minimiert werden. Seitens 
des Amtes für Kreisplanung und Regionalentwicklung bestehen keine Bedenken gegen das o.g. 
Vorhaben. 
 
 
2. Untere Naturschutzbehörde 
 
Die untere Naturschutzbehörde stimmt der geplanten 3. Änderung des B-Plans „Im Wolfsgraben“, 
Unterbreizbach grundsätzlich unter Beachtung der nachfolgenden Hinweise und Forderungen zu. 
 
Mit der Änderung des o.g. B-Plans ist beabsichtigt, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
für den Bau einer Erschließungsstraße vom Gewerbegebiet „Im Wolfsgraben“ in Unterbreizbach 
in das Gewerbegebiet „Bimbacher Feld“ in Philippsthal (Hessen) zu schaffen. Die geplante Straße 
verläuft durch das Nationale Naturmonument „Grünes Band Thüringen“.  
 
Gemäß § 6 Abs. 1 Thüringer-Grünes-Band-Gesetz (ThürGBG) sind im Bereich des Nationalen 
Naturmonuments außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und eines Umkreises von 
40 Metern um diese sowie außerhalb des Geltungsbereiches von zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des ThürGBG geltenden Bebauungsplänen und von Bebauungsplänen, die im räumlichen 
Geltungsbereich dieses Gesetzes neu aufgestellt oder geändert werden und deren Festsetzun-
gen sowohl den Biotopverbund als auch den Erhalt der Erinnerungskultur gewährleisten, alle 
Handlungen verboten, die die besondere Eigenart des Gebietes, die einzelnen Biotope, den Bio-
topverband, die Tier- und Pflanzenwelt oder einzelne ihrer Bestandteile oder Einrichtungen der 
Erinnerungskultur oder Bestandteile von landeskundlicher, wissenschaftlicher oder historischer 
Bedeutung zerstören, beschädigen, verändern oder erheblich stören können. 
 
Beim Bebauungsplan „Im Wolfsgraben“ handelt es sich um einen zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des ThürGBG bereits bestehenden Bebauungsplan. Mit der geplanten Änderung werden 
weder besonders geschützte Biotope noch die Lebensstätten besonders geschützter Arten zer-
stört oder erheblich beeinträchtigt. Die geplanten Änderungen des B-Plans fallen somit nicht unter 
die naturschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 6 Abs. 1 ThürGBG. Eine Genehmigung des 
Vorhabens nach § 8 Abs 3 ThürGBG oder eine Befreiung von den Verboten des ThürGBG ist 
somit nicht erforderlich. 
 
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts in der Abwägung zu berücksichtigen. Im Rahmen des Umweltberichtes wurde daher 
eine Eingriffsbilanzierung auf der Grundlage des vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, 
Forsten, Umwelt und Naturschutz im August 2005 herausgegebenen Bilanzierungsmodells er-
stellt. Die untere Naturschutzbehörde stimmt der Eingriffsbilanzierung zu.  



Landratsamt Wartburgkreis vom 11.08.2025 Reg.Nr.:071-2025 Seite 3 

 

 

Die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind als grünordnerische Festsetzungen 
in den Bebauungsplan zu übernehmen. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
vereinbar ist, können die Ersatzmaßnahmen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs er-
folgen (vgl. § 1a Abs. 3 S. 3 BauGB). Der Ausgleich kann weiterhin auch durch Entnahme aus 
dem Ökokonto der K+S Minerals & Agriculture GmbH erfolgen. Die geplanten Ausgleichs-bzw. 
Ersatzmaßnahmen sind mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  
 
 
3. Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst 
 
Für das o.g. Vorhaben gibt es aus Sicht der Brandschutzdienststelle keine Bedenken.  
Nachfolgende Hinweise / Bedingungen sind zu beachten. 
 
Löschwasserversorgung: 
In jedem Baugebiet und für jedes Gebäude muss ausreichend Löschwasser zur Verfügung ste-
hen. Im Bebauungsplan ist die notwendige Löschwassermenge (nach dem DVGW- Arbeitsblatt 
W 405 Februar 2008, in m³/h für 2 Stunden Löschzeit) anzugeben, die von der Gemeinde sicher-
gestellt wird. Es ist zunächst festzustellen, inwieweit das Löschwasser aus offenen Gewässern, 
Brunnen, Behältern oder dem öffentlichen Trinkwassernetz entnommen werden kann. Der Lösch-
bereich umfasst sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkeiten in einem Umkreis (Radius) von 
300 m um das Brandobjekt. Diese Umkreisregelung gilt nicht für unüberwindbare Hindernisse 
(z.B. Bahntrassen, Schnellstraßen). 
 
Erschließungsstraßen: 
Damit bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten 
möglich sind, müssen Zufahrtsstraßen vorhanden und die erforderliche Bewegungsfreiheit für 
den Einsatz der Feuerlösch- und Rettungsgeräte gewährleistet sein. Zugänge und Zufahrten auf 
den Grundstücken und ggf. auch auf öffentlichen Flächen sind nach § 5 der Thüringer Bauord-
nung (ThürBO) bzw. nach DIN 14090 zu planen. 
 
 
4. Untere Immissionsschutzbehörde 
 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht sind die Auswirkungen bezüglich zusätzlicher Verkehrs-
lärmentwicklung zu betrachten. In der Begründung unter Pkt. E 1.4 werden dazu Aussagen ge-
macht. Es werden lediglich Annahmen getroffen, bei denen die Unerheblichkeit des zusätzlichen 
Verkehrs aufgezeigt wird. Ob diese Annahmen letztlich dauerhaft zutreffend sind, bleibt offen. 
 
Besser wäre eine klare Reglementierung, bis zu welchem Verkehrsfluss dieser irrelevant bleibt 
bzw. ab welchem Verkehrsfluss diese Annahme nicht mehr zutrifft. 
 
Ergänzungen oder Änderungen sind aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nicht zwingend not-
wendig, wären aber im Hinblick auf die spätere Praxis sinnvoll. 
 
Redaktionell müsste es in Pkt. E.1.5, zweite Zeile heißen „…Wie unter E.1.4 dargestellt, …“. 
 
 
5. Straßenverkehrsamt 
 
Das Straßenverkehrsamt stimmt der geplanten 3. Änderung des B-Plans „Im Wolfsgraben“, Un-
terbreizbach grundsätzlich zu.  
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Es ist zu beachten, dass 14 Tage vor Baubeginn der Bauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum 
durch die bauausführende Firma ein Antrag gem. § 45 Abs. 6 StVO bei A 42.1 zu stellen ist. 
 
 
6. Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis – Stadt Eisenach 
 
Zu o.g. Vorgang bestehen seitens des Abfallwirtschaftszweckverbandes Wartburgkreis - Stadt 
Eisenach nach derzeitigem Planungsstand keine grundsätzlichen Bedenken oder Einwände. 
 
 
7. Weitere Träger öffentlicher Belange  
 
Die untere Bodenschutzbehörde, das Amt für Sicherheit und Ordnung, das Bauordnungsamt, die 
untere Denkmalschutzbehörde, die untere Wasserbehörde, das Amt für Liegenschaften und 
Schulverwaltung, die untere Wasserbehörde und die Beauftragte für Menschen mit Behinderung 
wurden zu o.g. Vorhaben angehört und äußerten keine Einwände oder Bedenken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag 
 
 

 
 
(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet) 
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Plan und Recht

Von: @gascade.de> im Auftrag von 
Leitungsauskunft GASCADE <leitungsauskunft@gascade.de>

Gesendet: Mittwoch, 23. Juli 2025 13:20
An: beteiligung@planundrecht.de
Betreff: Aw: 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 "Im Wolfsgraben" der 

Gemeinde Unterbreizbach - frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB

Anlagen: 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 Im Wolfsgraben der Gemeinde 
Unterbreizbach - frühzeitige Beteiligung.msg; BIL-Boardingpass.pdf

Signiert von: leitungsauskunft@gascade.de

   
Aktenzeichen: 20250723‐125440  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.  

Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber 

SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie NEL Gastransport GmbH.  

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass 

unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit 

ein.  

In Ihren Unterlagen wird darauf hingewiesen, dass für die vollständige Kompensation externe Flächen erforderlich 
sind. Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchtigen und 
nicht im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Um für die externen Kompensationsflächen eine 
Stellungnahme abgeben zu können, sind uns entsprechende Planunterlagen zu übersenden. Eine Auflistung der 
Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht ausreichend.   

Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.  
   

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, TÖB‐

Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber über das kostenfreie BIL‐Onlineportal unter  

https://portal.bil‐leitungsauskunft.de  

einzuholen sind.  

   

Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL‐Portal.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

BIL – Der Auskunftsdienst einer starken Kooperationsgemeinschaft  
Das BIL‐Online‐Portal ist eine Initiative und ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Leitungsbetreibern. Gemeinsam 

mit seinen Kooperationspartnern stellt das BIL‐Online‐Portal eine umfassende, spartenübergreifende sowie 

bundesweite Online‐Leitungsauskunft bereit. Die Nutzung des BIL‐Online‐Portals ermöglicht Ihnen, Ihre Bau‐

/Planungsanfrage direkt online einfach und schnell zu formulieren. Bei Zuständigkeit erfolgt die Stellungnahme durch 

die jeweiligen Leitungsbetreiber und die rechtssichere Archivierung des gesamten Anfragevorganges vollständig 

digital und übersichtlich innerhalb des BIL‐Online‐Portals.  

Weitere Informationen über BIL können Sie der Seite http://bil‐leitungsauskunft.de entnehmen.  
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Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet werden, können Sie unserer 

Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz‐Grundverordnung (DS‐GVO) entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter 

https://www.gascade.de/datenschutz.  

Mit freundlichen Grüßen  
   
GASCADE Gastransport GmbH  
   
Team Leitungsauskunft  
   
E-Mail: leitungsauskunft@gascade.de  
GASCADE Gastransport GmbH / Kölnische Straße 108-112 / 34119 Kassel, Germany  
   

 

www.gascade.de / GASCADE@LinkedIn 
 
Mit uns in die Wasserstoff-Zukunft: 
AquaDuctus 
Flow - making hydrogen happen  

 

   
 

   

   



Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena  
 

  

Wir bitten um Beachtung!  
Briefsendungen senden Sie bitte ausschließlich an die zentrale Postanschrift:  

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena 

Die Adressen der Zweigstellen stehen Ihnen für Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfügung. 

 

 
 

Ihr/-e Ansprechpartner/-in: 

Durchwahl: 
 
 
 

 
Ihr Zeichen: 
 

Ihre Nachricht vom: 
 

Unser Zeichen: 
(bitte bei Antwort angeben) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Plan und Recht GmbH 
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin 

 

 
3. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 ,,Im Wolfsgraben‘‘ der Gemeinde  
Unterbreizbach 
Stand 02.06.2025 
Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 (1) BauGB 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit E-Mail vom 11.07.2025 wurde das TLLLR, Referat 42 dienstansässig in Bad 
Salzungen, aufgefordert, zum oben genannten Vorhaben Stellung zu nehmen. 
Das Vorhaben wurde hinsichtlich der vom TLLLR zu vertretenden agrarstruktu-
rellen Belange geprüft. 
 
Die K+S Minerals and Agriculture GmbH beabsichtigt das Betriebsgelände in 
Philippsthal um ca. 10,7 zu ha erweitern. Zum Zweck der Optimierung der Lo-
gistik, auch vor dem Hintergrund der Entlastung des öffentlichen Verkehrsrau-
mes, und zur Anlieferung von Material für Bauvorhaben an der Halde soll ein 
privater Gleisanschluss aus dem Betriebsgelände auf die Fläche des „Bimba-
cher Feldes“ verlängert werden, um den An- und Abtransport des Materials zu 
ermöglichen. Da der geplante Gleisanschluss das Betriebsgelände teilen wird 
und die Bahnfläche auf einem höheren Niveau als die östliche Fläche liegt, soll 
der westliche Teil über das bestehende Gewerbegebiet ,,Im Wolfsgraben‘‘ der 
Gemeinde Unterbreizbach erschlossen werden. Das gegenständliche Pla-
nungsziel liegt hier bei der Errichtung einer Straße inklusive notweniger Bö-
schung und Versickerungsflächen. Die Planänderung umfasst demnach eine 
Größe von 684m2. 
 
Der betroffene Vorhabenbereich unterliegt keiner dem TLLLR angezeigten 
landwirtschaftlichen Nutzung und ist in der Flächenreferenz nicht als landwirt-
schaftliche Fläche (Feldblock) erfasst. 
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Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30 • 98574 Schmalkalden

                            

Ihr/-e Ansprechpartner/-in

Durchwahl
Telefon 0361 57 4163-

Kataster@
tlbg.thueringen.de

Ihr Zeichen

Ihre Email vom
11.07.2025

Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
53054725

Schmalkalden, 
18.07.2025

Thüringer Landesamt
für Bodenmanagement 
und Geoinformation (TLBG)
Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30
98574 Schmalkalden

Telefon 0361 57 4042-600
Telefax 0361 57 4042-612
E-Mail
poststelle.schmalkalden@
tlbg.thueringen.de

Informationen zum Umgang mit 
Ihren Daten im TLBG und zu Ihren 
Rechten nach der EU-Datenschutz-
Grundverordnung finden Sie im 
Internet: www.ds-tlbg.thueringen.de 
Auf Wunsch wird Ihnen eine 
Papierfassung zugesandt.

www.tlbg.thueringen.de

Wir suchen Nachwuchs!

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 8:00-12:00 Uhr
Mo. bis Do. 13:00-15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Plan und Recht GmbH
Oderberger Str. 40
10435 Berlin

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) (Scoping) zur 1. Änderung des
Bebauungsplans „Im Wolfsgraben“ der Gemeinde Unterbreizbach, 
Gemarkung Unterbreizbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Erhalt der Planungsunterlagen.

Die Belange des Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation 
werden durch die Planungsänderung nicht berührt. Zu beachtende Hinweise 
erteilen wir zu gegebener Zeit nach § 4 Abs. 2 BauGB zu den jeweiligen 
konkreten Bauleitplanverfahren.

Zum heutigen Stand ist im TLBG- Katasterbereich Schmalkalden eine 
Zerlegung bzgl. zu erwartender Flurstücksveränderungen von hier betroffenen 
Flurstücken anhängig.

Teilstellungnahme des Referatsbereich 27.3, BO-Gruppe 
Gotha/Schmalkalden
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus Sicht der Bodenordnung (RB 27.3) 
grundsätzlich keine Einwände.
Im Planungsgebiet sind keine Bodenordnungsverfahren anhängig.

Teilstellungnahme des Flurbereinigungsbereich Südwestthüringen
Im beplanten Bereich sind keine Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) und Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) anhängig. 

Somit liegt keine Betroffenheit vor.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.























Thüringer Landesamt
für Bau und Verkehr

Hauptsitz:
Hallesche Straße 15 / 16
99085 Erfurt
Tel. +49 361 57-4135454
Fax +49 361 57-4135499

Region Südwest
Am Köhlersgehäu 6
98544 Zella-Mehlis
Tel. +49 361/57 4177 0
Fax +49 361/57 4177 100

www.bau-verkehr.thueringen.de

Ust.-ID: DE183598273

Landesamt
für Bau und Verkehr

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr und zu Ihren
Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung finden Sie im Internet auf der Seite
https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz.

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung.

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Postfach 1262, 98544 Zella-Mehlis

Plan und Recht GmbH
Oderberger Straße 40
10435 Berlin

Nur per E-Mail an:
beteiligung@
planundrecht.de

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Durchwahl:
Tel. +49 361 57-4177
Fax +49 361 57-4177

@
tlbv.thueringen.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:
11.07.2025

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
5010-45.1-4318/192-311-
198544/2025

Zella-Mehlis
11.08.2025

L 2604 Unterbreizbach – Bebauungsplan Nr. 1 Gewerbegebiet "Im Wolfs-
graben" der Gemeinde Unterbreizbach, 3. Änderung
Zustimmung Reg.-Nr.: 5010-45.1-4318/192-311

Sehr geehrte Damen und Herren,

die dem TLBV - Region Südwest per E-Mail am 11.07.2025 zu o. g. Vorhaben
übersandten Unterlagen wurden wie folgt geprüft:

Danach soll innerhalb des bestehenden Bebauungsplangebietes ein Erschlie-
ßungsstich in nördliche Richtung an den bestehenden Wendehammer der Ge-
meindestraße Im Wolfsgraben angeschlossen werden. Über diesen Erschlie-
ßungsstich soll dann das westliche Betriebsgelände der auf hessischer Seite
ansässigen K+S Minerals and Agriculture GmbH verkehrlich erschlossen wer-
den, weil ein neues privates Bahngleis diesen Bereich verkehrlich abschneiden
wird. Somit soll der Betriebsverkehr des westlichen Betriebsgeländes der K+S
über das Straßennetz des Gewerbegebiets ‚Im Wolfsgraben‘ abgewickelt wer-
den. Das Gewerbegebiet ist derzeit über einen mit Linksabbiegespuren ausge-
bauten Knotenpunkt an die Landesstraße Nr. 2604 verkehrlich angebunden. In-
wieweit die Leistungsfähigkeit dieses Knotenpunktes ausreichend Kapazität
hat, den vollständigen künftigen Verkehr mit abzuwickeln, ist nicht beschrieben.

Wir nehmen unter der Maßgabe, dass der Knotenpunkt L 2604/ Im Wolfsgraben
ausreichend leistungsfähig ist für die zukünftige Abwicklung des Gesamtver-
kehrs, wie folgt Stellung:

Seitens unserer Behörde gibt es keine Einwände gegen die Realisierung des
o.g. Vorhabens, wenn die Leitungsfähigkeit des Knotenpunktes L 2604/ Im
Wolfsgraben seitens der Gemeinde gewährleistet ist.

Der Gemeinde empfehlen wir daher – möglichst vor der Genehmigung des Be-
bauungsplans – eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Knotens L 2604/
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Im Wolfsgraben im Hinblick auf den prognostizierten Gesamtverkehr und ver-
weisen vorsorglich auf die veranlasserbedingte Kostentragung bei erforderli-
chen Umbaumaßnahmen an diesem Knoten.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

(ohne Unterschrift, Schreiben elektronisch erstellt)
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Plan und Recht GmbH

Von: Bürgerbüro Hohenroda <buergerbuero@hohenroda.de>
Gesendet: Montag, 18. August 2025 12:39
An: beteiligung@planundrecht.de
Cc: Bauamt Hohenroda
Betreff: 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 "Im Wolfsgraben" der Gemeinde 

Unterbreizbach - frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenroda hat in seiner Sitzung am 29.07.2025 beschlossen, gegen den 
Vorentwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Im Wolfsgraben“ der Gemeinde Unterbreizbach keine 
Einwände zu erheben. 
 
Mit freundlichen Grüßen                                      
Im Auftrag 
 

 
 

 
 
Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenroda 
-Bürgerbüro- 

 
Baumgarten 3 
36284 Hohenroda 
 
Tel: 06676/9200  
Fax:06676/9200  
E-Mail: buergerbuero@hohenroda.de 
 




